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Vorschläge für Landeskulturpreis 

2026 ab sofort möglich 
 

Einreichungen bis 28. Februar  

 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird auch im Jahr 2026 

Menschen für besonderes künstlerisches oder kulturelles Engagement 

mit dem Landeskulturpreis auszeichnen. 

Der Preis wird seit 1994 verliehen und ehrt Werke oder das 

Gesamtschaffen von Persönlichkeiten oder Gruppen aus allen 

Bereichen von Kunst und Kultur. 

Anders als in den vergangenen Jahren soll die Auszeichnung in diesem 

Jahr im Rahmen der Landeskulturkonferenz übergeben werden. 

 

„Unsere vielfältige und weit verzweigte Kulturlandschaft ist nur 

möglich, weil sich so viele Menschen leidenschaftlich und in vielen 

Fällen ehrenamtlich engagieren. Dieses Engagement ehren wir 

alljährlich mit dem Landeskulturpreis. Mit der Vergabe der Ehrungen 

auf Landeskulturkonferenz führen wir die Verleihung in einem 

Format fort, das Wertschätzung und die Offenheit der 

Landesregierung für den Dialog mit Kulturschaffenden unterstreicht“, 

so Kulturministerin Bettina Martin. 

  

Ab sofort bis zum Ablauf der Einsendefrist am 28. Februar 2026 

können Vorschläge für den Landeskulturpreis gemacht werden: 

 

Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und 

Europaangelegenheiten  

Mecklenburg-Vorpommern 

Abteilung Kultur 

Schloßstr. 6 – 8 

19053 Schwerin 

  

oder elektronisch an: 

Kulturpreis@wkm.mv-regierung.de 

  

Schwerin, 31.01.2026 
 
Nummer: 011/26 
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Vorschlagsberechtigt sind Vereine, Verbände, Institutionen, staatliche 

und kommunale Verwaltungen sowie Einzelpersonen. 

Selbstbewerbungen sind nicht zulässig. 

  

Mit dem Vorschlag muss auch eine Beschreibung der bisher 

geleisteten und der aktuellen Arbeit eingereicht werden. Ergänzend 

müssen bei natürlichen Personen ein kurzer Lebenslauf und bei 

juristischen Personen die Entwicklungshistorie beigefügt werden. 

  

Insgesamt werden zwei Preise verliehen, ein Hauptpreis dotiert mit 

10.000 Euro und ein Förderpreis dotiert mit 5.000 Euro. Mit beiden 

Preisen werden Leistungen von höchster Qualität und besonders 

innovative Projekte anerkannt. Weitere Voraussetzung ist ein enger 

Bezug zu Land und Leuten. 

  

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.regierung-

mv.de/Landesregierung/wkm/Kultur/Kulturpreise/Kulturpreis-

Ausschreibung-2026/  


